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Gesetzes über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zuständigkeitsverordnung

hier: Akzeptanz für erneuerbare Energien durch mehr kommunale Selbstverwaltung steigern (Drs.

19/4433)"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 19/5427 vom 26.02.2025



 

19. Wahlperiode 26.02.2025  Drucksache 19/5427 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 

der Abgeordneten Florian von Brunn, Ruth Müller, Sabine Gross, Anna Rasehorn, 
Markus Rinderspacher, Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Doris Rauscher, 
Arif Taşdelen, Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina Fehlner, Christiane 
Feichtmeier, Harry Scheuenstuhl, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Katja 
Weitzel und Fraktion (SPD) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Gesetzes 
über wirtschafts- und vergaberechtliche Vorschriften und der Zuständigkeits- 
verordnung 
hier: Akzeptanz für erneuerbare Energien durch mehr kommunale Selbstverwal-

tung steigern 
(Drs. 19/4433) 

Der Landtag wolle beschließen: 

In § 1 Nr. 2 wird Teil 4 wie folgt geändert: 

1. Art. 23 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 5 wird aufgehoben.  

b) Abs. 6 wird Abs. 5. 

2. Art. 24 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird aufgehoben. 

b) Abs. 3 wird Abs. 2. 

 

 

Begründung: 

Die angedachte Zweckbindung für kommunale Einnahmen aus der Beteiligung an er-
neuerbaren Energieprojekten greift unnötig in die finanzielle Entscheidungsfreiheit von 
Gemeinden ein. Jede Kommune hat unterschiedliche Bedürfnisse bei Infrastruktur und 
Daseinsvorsoge, und sollte daher selbst entscheiden dürfen, wie sie die Mittel am ef-
fektivsten einsetzt. Zudem würde eine staatlich vorgegebene Zweckbindung den Ver-
waltungsaufwand erhöhen und möglicherweise Gelder in Bereiche lenken, die vor Ort 
keine Priorität haben. Eine flexible Verwendung stärkt die kommunale Selbstverwaltung 
und gewährleistet eine bedarfsgerechte Nutzung der Einnahmen. So würde schließlich 
auch die Akzeptanz für erneuerbare Energien am stärksten steigen. 
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